
87 4. Kap./gerichtliches Verfahren 1

Untersuchungsorgan, einen Staatsanwalt 
oder einen Richter ersetzt werden, wenn

1. der Zeuge oder Mitbeschuldigte ver
storben oder geisteskrank geworden ist oder 
wenn sein Aufenthalt nicht ermittelt ist;

2. dem Erscheinen des Zeugen oder Mit
beschuldigten in der Hauptverhandlung für 
eine längere oder ungewisse Zeit Krank
heit, Gebrechlichkeit, nicht zu beseitigende 
oder andere erhebliche Hindernisse ent
gegenstehen;

3. der Zeuge nicht anwesend ist und der 
Staatsanwalt, der Angeklagte und dessen 
Verteidiger mit der Verlesung einverstan
den sind.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. 15. des 
PrBOG zur höheren Wirksamkeit des Straf
verfahrens (abgedr. nach § 222).

(2) In den Fällen des Absatzes 1 dür
fen auch Aufzeichnungen über ander
weitige Vernehmungen oder Äußerungen 
sowie eigene Aufzeichnungen eines Zeugen 
oder Mitbeschuldigten wiedergegeben wer
den.

(3) Aussagen von anwesenden Zeugen, 
die in einem Protokoll über eine frühere 
Vernehmung enthalten sind, können, so
weit erforderlich, durch Verlesung zum 
Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht 
werden. Die Aussage eines vor der Haupt
verhandlung vernommenen Zeugen, der 
erst in der Hauptverhandlung von sei
nem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch 
macht, darf nicht verlesen werden.

Anmerkung: Vgl. auch die Ziff. III.l 
der RL des Plenums des Obersten Geric 
vom 16. 3.1978 zu Fragen der geriehtlct 
Beweisaufnahme und Wahrheitsfindung 
sozialistischen Strafprozeß (abgedr. n,
§  222) .

(4) Das Gericht beschließt, ob die 
Wiedergabe angeordnet wird. Der Grund 
der Wiedergabe ist bekanntzugeben.

(5) Wird der Geschädigte als Zeuge ver
nommen, hat das Gericht zu gewährleisten, 
daß seine Rechte auch während seiner Ab
wesenheit gewahrt werden. Soweit erfor
derlich, ist er vom Vorsitzenden darüber 
zu unterrichten, was in seiner Abwesen
heit verhandelt wurde.

Anmerkung: Vgl. die Ziff.III.3. der RL 
des Plenums des Obersten Gerichts vom

16. 3.1978 zu Fragen der gerichtlichen Be
weisaufnahme und Wahrheitsfindung im 
sozialistischen Strafprozeß vom 16. März 
1978 (GBl. I Nr. 14 S. 169). Sie lautet:
„3. Prüfung von Zeugenaussagen 
Zeugenaussagen sind — wie alle anderen 
Beweismittel — auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen. Bei einander widersprechen
den Aussagen von Angeklagten und Zeu
gen bzw. mehreren Zeugen untereinander 
ist es unzulässig, Angaben des Angeklagten 
lediglich mit dem Hinweis auf anderslau
tende Aussagen eines Zeugen als wider
legt zu betrachten, ohne die Richtigkeit der 
einen oder anderen Aussage geprüft zu ha
ben. Dem Zeugen- sind erforderlichenfalls 
Fragen über Umstände zu stellen, die seine 
Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache 
betreffen (§33 Abs. 1 StPO). Einander 
widersprechende Aussagen sind einer zu
sammenhängenden Betrachtung und Wür
digung zu unterziehen, um die Wider
sprüche zu klären.
Bei der Auseinandersetzung mit derartigen 
Widersprüchen können u. a. folgende Um
stände eine Rolle spielen:
— die am Tatort oder am Körper des Ge

schädigten oder des Angeklagten Vor
gefundenen Spuren;

— die Aussagen von Sachverständigen über 
naturwissenschaftliche, technische, medi
zinische oder andere Fakten, die die 
eine oder andere Aussage stützen bzw. 
ihr widersprechen;

— Aufzeichnungen oder Beweisgegen
stände, deren Informationen mit den 
Einlassungen des Angeklagten oder Zeu
gen übereinstimmen bzw. ihnen wider
sprechen ;

— Aussagen weiterer Zeugen, durch die 
die Angaben des Angeklagten oder des 
Zeugen insgesamt oder hinsichtlich 
wichtiger Einzelheiten bestätigt, ergänzt 
oder auch in Zweifel gezogen werden;

— der Zeitraum, der zwischen der Tat und 
der Anzeigeerstattung liegt, sowie die 
Gründe, die für eine relativ späte An
zeige bestimmend waren.

Bei Straftaten gegen die Person und bei 
Sexualdelikten können des weiteren der 
Zustand, in dem der Geschädigte angetrof
fen wird, sowie die Angaben, die er un
mittelbar nach der Tat Dritten gegenüber 
gemacht hat, von Bedeutung sein.
Kinder sind als Zeugen nur dann zu ver
nehmen, wenn dies zur Feststellung der


